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Definition des Bundessozialgerichts (BSG) für eine selbstständige Tätigkeit:

… ist eine selbstständige Tätigkeit vornehmlich gekennzeichnet durch 

 das eigene Unternehmerrisiko, 
 das Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte, 
 die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft und 
 die im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit. 

URTEIL DES BSG VOM 24. OKTOBER 2023



Rechtliches Problem

 Eingliederung in die Organisation der KV RLP, da die Dienstverrichtung in den 
Ärztlichen Bereitschaftspraxen mit gestelltem Material und Zusammenarbeit mit dem 
medizinischen Mitarbeitenden der KV RLP erfolgt

 kein unternehmerisches Risiko aufgrund der Pauschalvergütung

URTEIL DES BSG VOM 24. OKTOBER 2023

Auswirkungen

 „Externe“ Ärzt*innen (= alle Ärzt*innen ohne Verpflichtung zur Teilnahme am ÄBD) 
sind sozialversicherungspflichtig.

 Die KV RLP muss Sozialversicherungsbeiträge abführen, auch rückwirkend.



URTEIL DES BSG VOM 24. OKTOBER 2023

Handlungsbedarfe

 Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen für Poolärzt*innen
(Poolärzt*innen = Externe mit Dienstvertrag; bei Vertragsärzt*innen und in MVZ 
Angestellte; Ü65)
 Kostensteigerung Personalkosten um ca. 30 % für die KV RLP
 höherer Verwaltungsaufwand in der KV RLP
 bei konstanter Honorarhöhe reduziertes Netto-Einkommen der Poolärzt*innen
 Risiko: Verlust von externen und freiwilligen Ärzt*innen im ÄBD
 voraussichtliche Folge: steigende Dienstbelastung der Zugelassenen

 Reduzierung der Dienstbelastung im ÄBD
 Reduzierung der Öffnungszeiten der ÄBP
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ORGANISATION DES ÄBD 

 Öffnungszeiten „Maximal“: 
116 Stunden/Woche an 16 Standorten
Mo/Di/Do 19 Uhr bis Di/Mi/Fr 7 Uhr
Mi 14 Uhr bis Do 7 Uhr
Fr 16 Uhr bis Mo 7 Uhr
Sa/So/ Feiertag (FT)/Brückentag (BT)   ganztägig

 Öffnungszeiten „Mittel“: 
56 Stunden/Woche an 13 Standorten
Mo/Di/Do 19 Uhr bis 23 Uhr
Mi 14 Uhr bis 23 Uhr
Fr 16 Uhr bis 23 Uhr
Sa/So/FT/BT 9 Uhr bis 23 Uhr

 Öffnungszeiten „Minimal“: 
37 Stunden/Woche an 14 Standorten
Mi 14 Uhr bis 23 Uhr
Sa/So/FT/BT 9 Uhr bis 23 Uhr



 Fahrdienstzeiten „Maximal“: 
108 Stunden/Woche an 17 Standorten
Mo/Di/Do 20 Uhr bis Di/Mi/Fr 6 Uhr
Mi 15 Uhr bis Do 6 Uhr
Fr 16 Uhr bis Mo 7 Uhr
Sa/So/FT/BT ganztägig

 Fahrdienstzeiten „Mittel“: 
41 Stunden/Woche an 3 Standorten
Mi 15 Uhr bis 24 Uhr
Fr 16 Uhr bis 24 Uhr
Sa/So/FT/BT 9 Uhr bis 21 Uhr

 Fahrdienstzeiten „Minimal“: 
24 Stunden/Woche an 10 Standorten
Sa/So/FT/BT 9 Uhr bis 21 Uhr

ORGANISATION DES ÄBD



ORGANISATION DES ÄBD IN RLP
Öffnungszeiten: weit überdurchschnittlich in Deutschland 
durchschnittlich 73 Öffnungsstunden einer ÄBP pro Woche in Rheinland-Pfalz

Stand: Oktober 2023
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Wer macht Dienste?

Interne
 Dienstverpflichtete: Vertragsärzt*innen bis 65 Jahren und zugelassene MVZ 
 Freiwillige: Angestellte bei Vertragsärzt*innen oder in MVZ; Ü65-Jährige (40 %)

Externe mit Dienstvertrag 
 427 Poolärzt*innen sind aktiv beteiligt und stemmen rund 60 % der Dienste.

Vergütung im Ärztlichen Bereitschaftsdienst
 50 Euro pro Stunde
 an Feier- und Brückentagen Zuschlag von 30 % auf die Stundenvergütung
 Umsatzbeteiligung von 25 % der erbrachten EBM-Leistungen

ORGANISATION DES ÄBD IN RHEINLAND-PFALZ
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STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN IM ÄBD AB JANUAR 2024

 Schließung der ÄBP Altenkirchen, Andernach, Emmelshausen, Frankenthal, 
Gerolstein, Ingelheim und Landstuhl

 Erhöhung Stundenvergütung 

 alle ÄBP in RLP nachts geschlossen (wie der Großteil der anderen KVen)

 Anpassung der Öffnungszeiten tagsüber:
 Mo/Di/Do: ÄBP geschlossen
 Mi/Fr/WE/Feiertage: reduzierte Öffnungszeiten

 Erhöhung der monatlichen Umlage der Mitglieder 
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FORDERUNGEN AN DIE POLITIK

 Schaffen einer auch rückwirkend geltenden Ausnahmeregelung, die die Poolärzt*innen 
und angestellten Ärzt*innen im vertragsärztlichen System nicht in die 
Sozialversicherungspflicht zwingt,

… um weiterhin die ambulante Versorgung auf dem bestehenden Niveau 
sicherzustellen.

… um die Niederlassung für den ärztlichen Nachwuchs attraktiv zu halten.

… um die Arbeitsbelastung der Ärzteschaft und des Praxispersonals nicht 
noch weiter zu strapazieren.

… um die Nachzahlungen der Sozialversicherungsbeiträge der letzten Jahre 
nicht stemmen zu müssen. 

 Finanzierung des ÄBD aus Mitteln der GKV oder Steuern



Stellen Sie uns gerne Ihre Fragen!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


